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§ 7 PatG
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Er ndungen des Dienstnehmers

dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Er ndungen eingeräumt

werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Er ndung eine Dienster ndung (Abs. 3) ist. Die

Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, der auch Genüge geleistet ist, wenn darüber ein

Kollektivvertrag (§ 2 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) vorliegt.

(2) Ist das Dienstverhältnis ein ö entlich-rechtliches, so kann der Dienstgeber, ohne daß es einer Vereinbarung mit

dem Dienstnehmer bedarf, dessen Dienster ndungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht an solchen Er ndungen für

sich in Anspruch nehmen; das Benützungsrecht ist auch gegen Dritte wirksam. In diesen Fällen nden die

Bestimmungen des folgenden Absatzes und der §§ 8 bis 17 und des § 19 sinngemäß Anwendung.

(3) Eine Dienster ndung ist die Er ndung eines Dienstnehmers, wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet

des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn

a) entweder die Tätigkeit, die zu der Er ndung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers

gehört oder

b) wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Er ndung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat

oder

c) das Zustandekommen der Er ndung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmers

wesentlich erleichtert worden ist.
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